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Auszug aus der APrOFTL § 24 Beurtei-
lung der Unterrichtspraxis  
(1) Im sonderpädagogischen Förder-
schwerpunkt werden die unterrichtsprak-
tischen Fähigkeiten im Rahmen des 
Lehrauftrags nach § 16 Absatz 3 beurteilt. 
Hierzu werden die Anwärterinnen und An-
wärter in ihrem Unterricht besucht. Der Un-
terricht dauert etwa 60 bis 90 Minuten 
und ist Teil eines selbstständig geplanten, 
in der Regel etwa vier- bis sechswöchi-
gen Unterrichtsvorhabens. Das Thema 
des mittelfristigen Unterrichtsvorhabens 
wird von der Ausbildungslehrkraft im Ein-
vernehmen mit der Mentorin oder dem 
Mentor und im Benehmen mit der Anwärte-
rin oder dem Anwärter etwa vier Wochen 
vor dem Prüfungszeitraum festgelegt. Im 
Anschluss an den Unterricht können die 
Anwärterinnen und Anwärter zu dessen 
Ablauf Stellung nehmen. Unmittelbar an-
schließend wird nach § 26 bewertet. Die 
Anwärterinnen und Anwärter übergeben 
der oder dem Vorsitzenden des Prüfungs-

Unterrichtspraktische Fähigkeiten sind 
definiert durch die Ausbildungsstandards/ 
Kompetenzbeschreibungen der Fachse-
minare. 
Diese zeigen sich im kompetenzorientier-
ten und zielgerichteten Planen, Organi-
sieren, Realisieren/ Gestalten und Reflek-
tieren von Lehr- und Lernprozessen. Un-
terschiedliche Lernsettings/ verschiedene 
Unterrichtskonzeptionen erfordern unter-
schiedliche unterrichtspraktische Fähig-
keiten. 
 
Das Thema des Unterrichtsvorhabens be-
zieht sich auf Inhalte des selbstständigen 
Unterrichts (siehe APrOFTL „im Rahmen 
des Lehrauftrags“). 
 
 
 
 
 
 
 

Mit der unterrichtspraktischen Prüfung wird 
überwiegend die Leistung beurteilt und be-
wertet, die in der Unterrichtsstunde erbracht 
wurde. Die Unterrichtsvorbereitung (UVB) 
sowie ggf. die Stellungnahme (ST) der an-
gehenden Fachlehrkräfte werden dabei be-
rücksichtigt. 
Wichtige Punkte sind hierbei: Stellt die UVB 
eine Grundlage für gelingenden Unterricht 
dar? Enthält die UVB unzureichende oder 
problematische Aussagen, die dazu geführt 
haben, dass Schwierigkeiten in der Unter-
richtsdurchführung auftraten? Werden in der 
ST entscheidende Faktoren für das Gelin-
gen bzw. Misslingen der Stunde beschrie-
ben? Wird die eigene Leistung bei der ST 
realistisch eingeschätzt? Werden bei der ST 
mögliche alternative Vorgehensweisen auf-
gezeigt? 
 
Die Befassung mit der UVB sowie der ST in 
den tragenden Gründen sollte, wenn über-
haupt, kurz und prägnant sein. 
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ausschusses ein Exemplar des schriftli-
chen Unterrichtentwurfs pro Ausschussmit-
glied und eines für die Akten etwa 30 Mi-
nuten vor Beginn des Unterrichts, ein-
schließlich der Planungsunterlagen für ein-
zelne Schülerinnen und Schüler und für 
das gesamte Unterrichtsvorhaben. Der 
Entwurf muss auch den Zusammenhang 
mit vorherigem und folgendem Unterricht 
darlegen. Die Unterrichtsplanung und ge-
gebenenfalls die jeweilige Stellungnahme 
werden in der Beurteilung berücksichtigt. 
Eine Einsichtnahme des Prüfungsaus-
schusses in die aktuellen Wochenpläne   
oder Stoffpläne sowie die jeweiligen Klas-
sentagebücher sind zu gewährleisten. 

Die Stellungnahme im Anschluss an 
den Unterricht 
• ist optional.  
• orientiert sich an ausgewählten Bei-

spielen. 
• stellt eine Rückschau auf Planung und 

Durchführung dar. 
• wird in Form eines Vortrags von der 

Anwärterin/dem Anwärter gestaltet. 
• hat eine Dauer von ca. 5 bis 10 Minu-

ten. 
Verständnisfragen der Kommission sind 
zulässig. 
 
Querverweis zu § 26 
Unmittelbar nach der Unterrichtsstunde 
und ggf. Stellungnahme ist die Bewertung 
der Prüfungsleistung vorzunehmen. 
 
Mittelfristiges Unterrichtsvorhaben: 
Mit dem mittelfristigen Unterrichtsvorha-
ben zeigen die Anwärterinnen und An-
wärter ihre Planungskompetenz über ei-
nen längeren Zeitraum zu einem festge-
legten Thema. Das Unterrichtsvorhaben 
muss mindestens den Prüfungszeitraum 
umfassen und findet in einer Klasse oder 
Lerngruppe statt. 
 
 
 

Die Festlegung der Dauer des Unterrichts 
(im Rahmen der vorgegebenen Zeitspanne) 
hängt ab von:  
• Schulischen Rahmenbedingungen 
• Fachspezifischen Besonderheiten 
 
Zeitplanung und Dauer der Unterrichtsse-
quenz werden in der Unterrichtsplanung 
ausgewiesen.  
 
 
Stellungnahme – Erwartungshorizont:  
• kriteriengestützte Reflexion,  
• Orientierung z. B. an Kompetenzen und 

Zielen, Unterrichtsprinzipen, Phasen des 
Unterrichts etc. 
 

Die (fakultative) Stellungnahme ist eine 
Rückschau auf die Planung und Durchfüh-
rung. Diese wird ggf. (soweit sie vorliegt) in 
der Beurteilung berücksichtigt.  
 
 
 
Das mittelfristige Unterrichtsvorhaben kann 
innerhalb eines Faches/ Bildungsbereiches 
oder übergreifend angelegt sein. Die Festle-
gung hinsichtlich Klasse/ Lerngruppe ist Teil 
der Angaben des Ansetzungsblattes. 
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Schriftlicher Unterrichtsentwurf 
Die der Stunde zugrundeliegenden Pla-
nungsaspekte werden ausführlich schrift-
lich dargestellt.  
 
Einsichtnahme 
Einblick in aktuelle Wochen oder Stoff-
pläne und in die jeweiligen Klassentage-
bücher ist durch die Anwärterin/ den An-
wärter zu gewährleisten, damit – bei Be-
darf – die Prüfungskommission sich durch 
die Einsicht in diese Unterlagen von der 
Einbettung der Stunde in einen größeren 
Zusammenhang überzeugen kann. 
 
Ein Eingreifen der Prüferinnen und Prüfer 
ins Unterrichtsgeschehen darf nur bei 
konkreter Gefährdung erfolgen. 
 
 
Die Beurteilung der Unterrichtspraxis ist 
mit 9/48 Anteilen an der Gesamtnote ge-
wichtet. 

Unterrichtsentwurf/Planungsskizze 
• Unterrichtsentwurf und Planungsskizze 

müssen mit einer Eigenständigkeitserklä-
rung (siehe LLPA Deckblatt Unterrichts-
planung) versehen und unterschrieben 
sein.  

• Im schriftlichen Unterrichtsentwurf muss 
der Zusammenhang mit vorherigem und 
folgendem Unterricht dargelegt werden, 
siehe § 24 Absatz 1.  

• Entwurf, Skizze und mittelfristige Unter-
richtsplanung werden von der Prüfungs-
kommission als gelesen gekennzeichnet 
und zu den Prüfungsunterlagen genom-
men.  

Der Prüfungskommission wird der Unter-
richtsentwurf 30 Minuten vor Beginn der Un-
terrichtsstunde ausgehändigt. 
 
 
 
 
Niederschrift 
In der Niederschrift (die den Stellenwert ei-
ner öffentlichen Urkunde hat) ist der kon-
krete Unterrichtsverlauf leserlich festzuhal-
ten. Besondere Vorkommnisse sind stets zu 
dokumentieren. Die Note soll die Notendefi-
nition wiederspiegeln.  
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Die Grundlage der Beurteilung stellen die 
Ausbildungsstandards/ Kompetenzbeschrei-
bungen des Fachseminars dar. Schwer-
punkte liegen hierbei auf den Kompetenzbe-
reichen „Unterrichten“ sowie „Erziehen und 
Beziehungen gestalten“. 
 
Bewertung 
• Die Bewertung des gesehenen Unter-

richts, einschließlich der Formulierung 
der tragenden Gründe der Bewertung,  
ist vor dem fachdidaktischen Kolloquium 
schriftlich festzuhalten. 

(2) Die Mentorinnen und Mentoren sowie 
die Schulleiterin oder der Schulleiter dür-
fen, wenn sie den Unterricht der Anwärte-
rinnen und Anwärter im zweiten Ausbil-
dungsabschnitt besucht und beraten ha-
ben, nicht zu Mitgliedern des Prüfungsaus-
schusses nach § 18 Absatz 2 Satz 1 be-
stellt werden. Eine Ausnahme ist für ei-
gene Ausbildungslehrkräfte in zwingenden 
Fällen möglich.  

Die im letzten Satz beschriebene Aus-
nahmeregelung bezieht sich auf Mento-
rinnen und Mentoren. 

 

(3) Das Prüfungsamt bestimmt einen Zeit-
raum, in dem die Prüfung nach Absatz 1 
stattfindet. Das Fachseminar entwirft für 
den Prüfungszeitraum einen Rohplan für 
die Anwärterinnen und Anwärter; es be-
rücksichtigt soweit möglich deren aktuellen 
Stundenplan, den jeweiligen Lehrauftrag 
sowie die Sperrtermine und stimmt sich mit 
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dem Prüfungsamt ab. Es schlägt diesem 
Prüfungstage, Prüferinnen und Prüfer vor 
und nennt, auf Vorschlag der zuständigen 
Kirchenbehörde, gegebenenfalls auch die 
Kirchenvertreterin oder den Kirchenvertre-
ter. Das Prüfungsamt bestellt die Prüfungs-
ausschüsse einschließlich der Vorsitzen-
den und übermittelt die Prüfungsdaten (An-
setzungsblatt) an die Prüferinnen und Prü-
fer sowie die Schulleitung. Diese eröffnet 
den Termin den Anwärterinnen und Anwär-
tern jeweils am sechsten Werktag vor dem 
Prüfungstag. Die Prüfungsausschüsse und 
die Schulleitung bewahren über ihn zuvor 
striktes Stillschweigen. 
(4) § 22 Absatz 4 gilt entsprechend. Unzu-
lässig sind insbesondere Hilfen Dritter. 
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